
 

Hinweise zur Beantragung eines Nachteilsausgleichs aufgrund einer körperlichen, 
chronischen oder psychischen Krankheit 

 
Sie möchten aufgrund einer langanhaltenden körperlichen, chronischen oder psychischen 

Erkrankung einen Nachteilsausgleich (NTA) beantragen.  
 

1. Bitte füllen Sie die beigefügte Bedarfsanmeldung vollständig aus. 
 

2. Weiterhin benötigen wir zur Bearbeitung Ihres Nachteilsausgleichs die folgenden 
Unterlagen: 

 

• Erstdiagnostik / fachärztliches Gutachten zu Ihrer Krankheit möglichst mit der 
Empfehlung zur Ausgestaltung Ihres NTA durch die Ärztin/den Arzt 
 

 
3. Liegen die Unterlagen vollständig vor, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit 

 
 Sylvia Heck (Beratungslehrkraft Standorte Mandelstraße + Pappelallee) 

            s.heck@oszeos.de 
 
  Stefanie Moritz (Beratungslehrkraft Standort Driesener Straße) 
                       s.moritz@oszeos.de 
 

4. In den Bildungsgängen, in denen die Fachhochschulreife oder das Abitur angestrebt 
werden, muss eine Empfehlung des 13. Sibuz eingeholt werden. In den anderen 
Bildungsgängen kann diese Empfehlung von uns eingeholt werden. Wir leiten die 
vollständigen Unterlagen dazu an das 13. Sibuz weiter. 

 
5. Liegt die Empfehlung des 13. Sibuz vor, findet eine Klassen- oder Jahrgangskonferenz 

statt und die Schulleitung entscheidet über die Gewährung Ihres Nachteilsausgleichs. 
 

6. Sie erhalten eine Rückmeldung über den bewilligten Nachteilsausgleich durch Ihre 
Klassenleitung. 

 
 


